
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/2/19 1Ob503/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1992

Norm

ABGB §879 Abs3 BIIc

ABGB §879 Abs3 E

AGBKr Pkt16 Abs3

AGBKr Pkt33 Abs2

Rechtssatz

Die in Punkt 16 Abs 3 der AGBKr vorgesehene generelle Beschränkung der Haftung auf den Zinsenentgang ist als

gröblich benachteiligend (§ 879 Abs 3 ABGB) anzusehen. Dies schließt freilich nicht aus, daß in besonderen Fällen ein

(noch weiter gehender) Haftungsauschluß wirksam wird. Auf Grund dieser Geschäftserledigung wird im Zusammenhalt

mit Punkt 33 Abs 2 AGBKr die Haftung für leichtes Verschulden (von Angestellten des Kreditinstitutes) beschränkt.
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